
Rechtssache T-29/91 

Claudia Castelletti u. a. 
gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

„Unzulässigkeit" 

Beschluß des Gerichts (Dritte Kammer) vom 6. Februar 1992 II - 77 

Leitsätze des Beschlusses 

Beamte — Klage — Schadensersatzklage, die ohne Durchführung eines Vorverfahrens nach dem 
Statut erhoben wurde — Unzulässigkeit 
(Beamtenstatut, Artikel 90 und 91) 

BESCHLUSS DES GERICHTS (Dritte Kammer) 
6. Februar 1992 * 

In der Rechtssache T-29/91 

C. Castelletti, Y. Demory-Thyssens, C. Eischen-Gadenne, B. Keller, G. Kreibich, 
G. Lambertz, L. Passera und A. Thielemans, Beamtinnen der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Marcel 

* Verfahrenssprache: Französisch. 

I I - 7 7 



BESCHLUSS VOM 6. 2. 1992 — RECHTSSACHE T-29/91 

Slusny und Olivier-Marie Slusny, Brüssel, Zustellungsanschrift: Kanzlei des 
Rechtsanwalts Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, Luxemburg, 

Klägerinnen, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Sean van Raepen-
busch, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigten, Zustellungsbevollmächtigter: Ro
berto Hayder, Vertreter des Juristischen Dienstes, Centre Wagner, Luxemburg-
Kirchberg, 

Beklagte, 

wegen Ersatzes des materiellen und immateriellen Schadens, den die Klägerin
nen angeblich dadurch erlitten haben, daß sie nicht zum Auswahlverfahren 
KOM/B/2/82 vom 25. Februar 1982 zugelassen worden sind, 

erläßt 

DAS GERICHT (Dritte Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten B. Vesterdorf, der Richter A. Saggio und 
C. Yeraris, 

Kanzler: H. Jung 

folgenden 

Beschluß 

1 Die Klägerinnen, die Beamtinnen der Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten sind, haben mit Klageschrift, die am 30. April 1991 bei der Kanzlei des 
Gerichts eingegangen ist, beantragt, die Kommission zu verurteilen, an jede von 
ihnen 200 000 BFR zum Ersatz des materiellen Schadens und 100 000 BFR zum 
Ersatz des immateriellen Schadens zu zahlen, wobei sie sich die Erhöhung dieser 
Beträge im Laufe des Verfahrens vorbehalten haben. 
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Vorgeschichte der Klage 

2 Vincenzo Sorani und zehn weitere Beamte der Kommission sowie Hermanus 
Adams und 52 weitere Beamte und sonstige Bedienstete erhoben mit Klageschrif
ten, die im Dezember 1984 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingingen, zwei Kla
gen auf Aufhebung der Entscheidung des Prüfungsausschusses für das interne Aus
wahlverfahren KOM/B/2/82, sie nicht zu den Prüfungen dieses Verfahrens zuzu
lassen (Rechtssachen 293/84 und 294/84). Dieses Auswahlverfahren sollte der Bil
dung einer Einstellungsreserve von Verwaltungsinspektoren, Sekretariatsinspekto
ren und technischen Inspektoren der Besoldungsgruppen 5 und 4 der Laufbahn
gruppe Β dienen. 

3 Mit zwei Urteilen vom 11. März 1986 (Rechtssache 293/84, Sorani u. a./Kom-
mission, Sig. 1986, 967, und Rechtssache 294/84, Adams u. a./Kommission, Slg. 
1986, 977) hob der Gerichtshof die Entscheidungen, mit denen der Prüfungsaus
schuß die Zulassung der Kläger in diesen Rechtssachen zu den Prüfungen abge
lehnt hatte, mit der Begründung auf, daß sie keine Möglichkeit gehabt hätten, zu 
der von ihren Vorgesetzten gegenüber dem Prüfungsausschuß über sie geäußerten 
Ansicht Stellung zu nehmen. Im Anschluß an diese Urteile lud der Prüfungsaus
schuß die betreffenden Bewerber im Juni 1986 vor, damit sie die gleichen Fragen 
beantworten könnten, die zuvor ihren Vorgesetzten gestellt worden waren. Mit 
Schreiben vom 11. Juli 1986 wurde den Bewerbern mitgeteilt, daß die Entschei
dung vom Juni 1984, sie nicht zu den Prüfungen zuzulassen, bestätigt worden sei. 

4 Nachdem einige Bewerber gegen die Entscheidung vom Juli 1986 Beschwerden 
eingelegt hatten, lud der Prüfungsausschuß diese ein zweites Mal vor, um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, zu den Antworten der Vorgesetzten auf die diesen vom 
Prüfungsausschuß gestellten Fragen Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 12. 
Februar 1987 wurde den betroffenen Beamten mitgeteilt, der Prüfungsausschuß sei 
der Auffassung, die ihnen gegenüber getroffene und ihnen am 11. Juli 1986 be
kanntgegebene Entscheidung müsse nicht geändert werden. 

5 Mit Urteil vom 28. Februar 1989 in den verbundenen Rechtssachen 100/87, 
146/87 und 153/87 (Basch u. a./Kommission, Slg. 1989, 447) hob der Gerichtshof 
die Entscheidung des Prüfungsausschusses für das Auswahlverfahren KOM/ 
B/2/82, die Kläger nicht zu den Prüfungen dieses Auswahlverfahrens zuzulassen, 
wegen nicht ausreichender Begründung und Rechtswidrigkeit des vom Prüfungs
ausschuß angewandten Verfahrens auf. 
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6 Der Gerichtshof entschied in diesem Urteil vor allem folgendes : 

„Wenn jedoch ein Prüfungssausschuß eine solche erneute Prüfung von Bewerbun
gen vornimmt, insbesondere, um einen schwerwiegenden Rechtsverstoß zu behe
ben, muß er diese Aufgabe mit der erforderlichen Schnelligkeit und besonderer 
Sorgfalt ausführen. In diesem Fall hat der Prüfungsausschuß aber auf mög
licherweise unvollständige und unrichtige Aufzeichnungen und persönliche Erinne
rungen seiner Mitglieder zurückgegriffen, um etwa drei Jahre vorher zu einer gro
ßen Zahl von Bewerbern abgegebene Stellungnahmen zu rekonstruieren. Aus den 
Akten ergibt sich darüber hinaus, daß bestimmte auf diese Art rekonstruierte Stel
lungnahmen in offenem Widerspruch zu anderen Unterlagen stehen, darunter 
z. B. den Beurteilungen darüber, wie bestimmte Kläger ihre Aufgaben erfüllt ha
ben. Mit diesem Vorgehen hat der Prüfungsausschuß einen schwerwiegenden Feh
ler begangen, der zur Aufhebung der streitigen Entscheidungen führt. 

Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, ohne daß das übrige Vorbringen der 
Kläger geprüft zu werden braucht, daß die Entscheidung des Prüfungsausschusses 
für das Auswahlverfahren KOM/B/2/82, die Kläger nicht zu den Prüfungen des 
Auswahlverfahrens zuzulassen, wegen nicht ausreichender Begründung und 
Rechtswidrigkeit des vom Prüfungsausschuß angewandten Verfahrens aufzuheben 
ist." 

7 Zur Durchführung dieses Urteils traf der Personaldirektor der Kommission die 
Entscheidung, den Prüfungsausschuß aufzufordern, seine Arbeit in dem Stadium 
wiederaufzunehmen, in dem sie vom Gerichtshof für rechtswidrig erklärt worden 
war. 

8 Mit Schreiben vom 26. Juni 1989 teilte er dies u. a. den Klägerinnen mit. Das 
Schreiben hat folgenden Wortlaut: 

„Betrifft: Wiederaufnahme des Verfahrens im Auswahlverfahren KOM/B/2/82 in 
Durchführung des Urteils des Gerichtshofes vom 28. Februar 1989 in den Rechts
sachen 100/87, 146/87 und 153/87 für die obsiegenden Kläger. 

Um dem Urteil des Gerichtshofes vom 28. Februar 1989 nachzukommen, hat die 
Anstellungsbehörde beschlossen, die Arbeit des Prüfungsausschusses für das in
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terne Auswahlverfahren zum Übergang von der Laufbahngruppe C in die Lauf
bahngruppe B, für das Sie sich beworben hauen, in dem Stadium wiederaufzuneh
men, in dem das vom Prüfungsausschuß in bezug auf Ihre Person durchgeführte 
Verfahren vom Gerichtshof als rechtswidrig angesehen wurde. 

Zu diesem Zweck wird der Prüfungsausschuß unverzüglich in seiner ursprüngli
chen Zusammensetzung — soweit keine zwingenden Hinderungsgründe vorliegen 
— wieder gebildet werden und seine Arbeit unter Beachtung des Urteils vom 28. 
Februar 1989 wiederaufnehmen. 

Die zu den Prüfungen zugelassenen Bewerber werden auf dem üblichen Dienstweg 
vom Zeitpunkt der Prüfungen benachrichtigt..." 

9 Der Prüfungsausschuß nahm seine Arbeit wieder auf und ging zum folgenden Sta
dium der Zulassung zum Auswahlverfahren über. 

10 Bevor dieser Verfahrensabschnitt abgeschlossen war, legte Franz Josef Klein, der 
Präsident des Syndicat des fonctionnaires européens (SFE), mit Vollmacht und im 
Namen der Bewerber für die Prüfungen mit Schreiben vom 18. September 1989 
gegen das Schreiben des Personaldirektors vom 26. Juni 1989 Beschwerden (Ak
tenzeichen R/225/89 bis 249/89) gemäß Artikel 90 Absatz 2 des Statuts der Be
amten der Europäischen Gemeinschaften (im folgenden: Statut) ein. Die Be
schwerdeführer verlangten u. a., ohne weitere Formalitäten zum Auswahlverfahren 
zugelassen zu werden sowie Ersatz des erlittenen Schadens. Die Kommission wies 
diese Beschwerden durch eine begründete Entscheidung vom 20. Dezember 1989 
zurück, die den Beschwerdeführern mit Schreiben vom 22. Dezember 1989 mitge
teilt wurde. 

1 1 Diese Entscheidung ist Gegenstand der am 9. April 1990 erhobenen Klage 
T-17/90. 

12 In dieser Rechtssache beantragen die Kläger, 
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1) die Entscheidung des Personaldirektors Valsesia vom 26. Juni 1989 für nichtig 
zu erklären, 

2) festzustellen, daß die Kläger ohne weitere Förmlichkeit zum Auswahlverfahren 
KOM/B/2/82 zuzulassen sind, 

3) zu entscheiden, daß die ernannten Kläger rückwirkend ab dem Jahr 1982 die 
gleichen Vergünstigungen wie die bereits ernannten oder beförderten Bewerber 
erhalten, 

4) die Beklagte zur Zahlung von 200 000 BFR, deren Erhöhung im Laufe des 
Verfahrens vorbehalten bleibt, als Ersatz des immateriellen und materiellen 
Schadens aufgrund der Verzögerung der Laufbahn der Kläger zu verurteilen, 

5) die Beklagte zur Tragung der Kosten des Verfahrens zu verurteilen. 

1 3 Mit Schreiben vom 8. August 1990 wurde den Klägerinnen des vorliegenden Ver
fahrens vom Prüfungsausschuß mitgeteilt, daß sie zum folgenden Stadium des Aus
wahlverfahrens zugelassen worden seien. Zwischen dem 31. Oktober und dem 6. 
November 1990 legten die Klägerinnen Beschwerden ein, die zwischen dem 31. 
Oktober und dem 7. November 1990 in das Register des Generalsekretariats der 
Kommission eingetragen wurden. Diese waren darauf gerichtet, daß die Verwal
tung den Klägerinnen die „erforderliche Rückwirkung [zuerkennt], um die 
Gleichheit zwischen ... [ihnen] und ihren Kollegen wiederherzustellen, was bedeu
tet, daß sie so behandelt werden [müssen], als ob sie 1982 zum folgenden Stadium 
des Auswahlverfahrens zugelassen worden wären, so daß ihre Laufbahn korrigiert 
werden muß". 

Die Beschwerden waren außerdem auf die Gewährung von Ersatz materiellen und 
immateriellen Schadens gerichtet. Sie wurden nicht beantwortet. 

1 4 Unter diesen Umständen haben die Klägerinnen am 30. April 1991 die vorliegende 
Klage erhoben. 
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Anträge der Parteien 

15 Die Klägerinnen beantragen, 

1) das vorliegende Verfahren sowie die Verfahren, auf die sie Bezug nehmen, mit 
der Klage in der Rechtssache T-17/90 zu verbinden, da sie miteinander in Zu
sammenhang stehen; 

2) die Beklagte zu verurteilen, an jede von ihnen zum Ersatz des materiellen Scha
dens den Betrag von 200 000 BFR zu zahlen, dessen Erhöhung im Laufe des 
Verfahrens vorbehalten bleibt; 

3) die Beklagte zu verurteilen, an jede von ihnen zum Ersatz des immateriellen 
Schadens den Betrag von 100 000 BFR zu zahlen, dessen Erhöhung im Laufe 
des Verfahrens vorbehalten bleibt; 

4) die Beklagte zu verurteilen, für die Schadensersatzleistungen Zinsen in Höhe 
von 8 % seit Einlegung der dem Verfahren T-17/90 vorausgegangenen Be
schwerden zu zahlen; 

5) die Beklagte zur Zahlung der Gebühren und Kosten für das vorliegende Ver
fahren zu verurteilen. 

16 Die Kommission beantragt, 

— die Klage für unzulässig zu erklären; 

— über die Kosten nach Rechtslage zu entscheiden. 

17 Im Hinblick auf die Einrede der Unzulässigkeit beantragen die Klägerinnen, 
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— die von der Beklagten erhobene Einrede der Unzulässigkeit zurückzuweisen 
oder die Entscheidung dem Endurteil vorzubehalten; 

— die Verbindung der Rechtssachen T-17/90 (Camara Alloisio u. a.), T-28/91 
(Blieschies u. a.) und T-29/91 (Castelletti u. a.) zu beschließen, da sie mitein
ander in Zusammenhang stehen. 

Vorbringen der Parteien zur Zulässigkeit 

18 Die Kommission macht in erster Linie geltend, da der Gegenstand der vorliegen
den Klage in dem der Klage T-17/90 vollständig enthalten sei und da beide Kla
gen auf dieselben Gründe gestützt seien, stehe der Zulässigkeit der Klage die Ein
rede der Rechtshängigkeit entgegen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die 
Urteile des Gerichtshofes vom 17. Mai 1973 in den verbundenen Rechtssachen 
58/72 und 75/72 (Perinciolo/Rat, Slg. 1973, 511) und vom 26. Mai 1971 in den 
verbundenen Rechtssachen 45/70 und 49/70 (Bode/Kommission, Slg. 1971, 465) 
und schließt daraus, daß den Klägerinnen im Rahmen der vorliegenden Rechtssa
che das Rechtsschutzinteresse fehle. 

19 Die Kommission trägt hilfsweise vor, daß das der vorliegenden Klage vorausge
gangene Verwaltungsverfahren nicht vorschriftsmäßig abgelaufen sei und daß die 
Klage aus diesem zweiten Grund als unzulässig abgewiesen werden müsse. Da es 
sich nämlich um Anträge auf Schadensersatz handele, hätten der Klage Anträge 
und Beschwerden im Sinne von Artikel 90 des Statuts vorausgehen müssen. Folg
lich hätte die vorliegende Klage, mit der lediglich bestimmte der in der Klage 
T-17/90 enthaltenen Anträge bekräftigt würden, nur gegen die Zurückweisung ei
ner Beschwerde gerichtet werden können, die innerhalb von drei Monaten nach 
der Entscheidung vom 22. Dezember 1989 hätte eingelegt werden müssen, mit 
der die Kommission die ursprünglichen, in den Beschwerden R/225/89 bis 
R/249/89 vom 18. September 1989 enthaltenen Anträge abgelehnt habe. Da die 
vorliegende Klage am 30. April 1991 erhoben worden sei und ihr Beschwerden 
vorausgegangen seien, die zwischen dem 31. Oktober und dem 6. November 1990 
eingelegt worden seien, sei sie somit unzulässig. 

20 Die Klägerinnen wenden dagegen ein, sie hätten sehr wohl ein Rechtsschutzinter
esse, denn die Beklagte sehe ihre erste Klage als verfrüht an, da sie eine vorberei
tende Maßnahme betreffe; sie hätten auch ein Interesse daran, ihre Argumentation 
erneut vorzutragen, nachdem Maßnahmen mit Entscheidungscharakter an die 
Stelle angeblich vorbereitender Maßnahmen getreten seien. Die Einrede der 
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Rechtshängigkeit könne nur erhoben werden, wenn bereits eine gerichtliche Ent
scheidung vorliege, selbst wenn diese gleichzeitig mit der Entscheidung über die 
Rechtshängigkeit im zweiten Verfahren ergehe. 

21 Die Klägerinnen tragen außerdem vor, da sie in der Rechtssache T-17/90 noch 
nicht einmal ihre Erwiderung eingereicht hätten, sei das Gericht über ihr Vorbrin
gen in dieser Rechtssache nicht vollständig informiert und könne somit derzeit 
keine Entscheidung treffen. Zudem müßten die von der Beklagten abgegebenen 
Erklärungen wohl eher zur Verbindung der Rechtssachen wegen des Bestehens 
eines Zusammenhangs führen. 

22 Hilfsweise machen die Klägerinnen geltend, daß sie in einer Beschwerde nicht die 
gleichen Anträge stellen könnten wie in einer Klage. Sie könnten von der Anstel
lungsbehörde nur verlangen, ihre Situation zu korrigieren und insbesondere die 
streitige Maßnahme zurückzunehmen, aber sie könnten nicht die Gewährung von 
Schadensersatz beantragen, da diese Frage nicht in die Zuständigkeit der Anstel
lungsbehörde falle. 

Vorbringen der Klägerinnen zur Begründetheit 

23 Die Klägerinnen machen zur Stützung ihrer Schadensersatzklage geltend, ihre 
Laufbahn sei gegenüber der von Kollegen, die nach der ersten Prüfung der Bewer
bungen zur Teilnahme an den Prüfungen des fraglichen Auswahlverfahrens zuge
lassen worden seien, in erheblichem Maße, möglicherweise um acht Jahre und 
mehr, verzögert worden. 

24 Hinsichtlich ihres materiellen Schadens verlangen sie die Gewährung eines Betrags 
von 200 000 BFR als Ersatz dafür, daß ihnen der Übergang in die Laufbahngruppe 
B verwehrt geblieben sei und sie in dieser Laufbahngruppe nicht hätten befördert 
werden können. Hinsichtlich ihres immateriellen Schadens fordern sie die Gewäh
rung eines Betrags von 100 000 BFR als Ersatz dafür, daß sie seit 1982 auf die 
Behandlung ihres Falles warteten und daß sie diese Überprüfung erst 1991 erreicht 
hätten, nachdem sie die Belastungen von vier Gerichtsverfahren hätten auf sich 
nehmen müssen. 
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Rechtliche Würdigung 

25 Ist eine beim Gericht erhobene Klage offensichtlich unzulässig, so kann das Ge
richt nach Artikel 111 der Verfahrensordnung ohne Fortsetzung des Verfahrens 
durch Beschluß entscheiden, der mit Gründen zu versehen ist. Im vorliegenden Fall 
hält das Gericht die sich aus den Akten ergebenden Angaben für ausreichend und 
beschließt, das Verfahren nicht fortzusetzen. 

26 Zu der von der Beklagten in erster Linie erhobenen Einrede der Unzulässigkeit, 
die von ihr als Einrede der „Rechtshängigkeit" bezeichnet wird, ist festzustellen, 
daß das Verfahren zwischen denselben Parteien aufgrund der Klage, die unter 
dem Aktenzeichen T-17/90 in das Register der Kanzlei des Gerichts eingetragen 
ist, nicht abgeschlossen ist und daß somit im gegenwärtigen Verfahrensstadium der 
vorliegenden Rechtssache über diese Einrede der Unzulässigkeit nicht zu entschei
den ist. 

27 Daher ist zu prüfen, ob der Zulässigkeit der vorliegenden Klage die von der Kom
mission hilfsweise erhobene Einrede entgegensteht. 

28 Das vorprozessuale Verfahren nach Artikel 90 des Statuts besteht grundsätzlich 
aus zwei Stufen. Wie sich aus Artikel 90 Absatz 1 ergibt, kann jede Person, auf die 
das Statut Anwendung findet, einen Antrag auf Erlaß einer sie betreffenden Ent
scheidung an die Anstellungsbehörde richten. Im Falle einer ablehnenden Antwort 
oder des Ausbleibens einer Entscheidung kann sich der Betroffene unter den in 
Artikel 90 Absatz 2 des Statuts vorgesehenen Voraussetzungen mit einer Be
schwerde an die Anstellungsbehörde wenden, mit der er deren ausdrückliche oder 
stillschweigende Entscheidung in Frage stellt. Das Beschwerdeverfahren soll es der 
Anstellungsbehörde ermöglichen, ihre Entscheidung im Lichte möglicher Einwände 
des Betroffenen noch einmal zu überprüfen (vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 21. 
Oktober 1980 in der Rechtssache 101/79, Vecchioli/Kommission, Slg. 1980, 3069, 
Randnr. 31), und das vorprozessuale Verfahren nach Artikel 90 des Statuts soll in 
seiner Gesamtheit eine einverständliche Beilegung des zwischen dem Beamten und 
der Verwaltung entstandenen Streits ermöglichen und fördern (vgl. Urteil des Ge
richtshofes vom 23. Oktober 1986 in der Rechtssache 142/85, Schwiering/Rech-
nungshof, Slg. 1986, 3177, Randnr. 11). 
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29 Hinsichtlich der Zulässigkeit einer Schadensersatzklage ergibt sich aus der Recht
sprechung des Gerichtshofes, wie das Gericht festgestellt hat (vgl. Urteile des Ge
richts vom 24. Januar 1991 in der Rechtssache T-27/90, Latham/Kommission, Slg. 
1991, 11-35, Randnr. 38, und vom 25. September 1991 in der Rechtssache T-5/90, 
Marcato/Kommission, Slg. 1991, 11-731, Randnr. 49), daß eine solche Klage nur 
dann, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Anfechtungsklage und 
Schadensersatzklage besteht, als der Anfechtungsklage akzessorisch zulässig ist, 
ohne daß ihr ein Antrag des Betroffenen, mit dem er die Anstellungsbehörde zur 
Wiedergutmachung des geltend gemachten Schadens auffordert, sowie eine Be
schwerde, mit der der Beschwerdeführer die Begründetheit der ausdrücklichen 
oder stillschweigenden Ablehnung seines Antrags angreift, vorausgehen muß. 

30 Ist die Klage dagegen wie im vorliegenden Fall ausschließlich auf die Wiedergut
machung materieller und immaterieller Schäden gerichtet, die angeblich dadurch 
entstanden sind, daß die Klägerinnen erst mit achtjähriger Verspätung und nach 
mehreren Gerichtsverfahren zu den Prüfungen eines Auswahlverfahrens zugelassen 
wurden, und wird diese Klage nicht auf eine Maßnahme gestützt, deren Aufhe
bung verlangt wird, sondern auf eine ganze Reihe von Fehlern und Unterlassungen 
der Verwaltung, so ist sie nur zulässig, wenn das ihrer Erhebung vorausgegangene 
Verwaltungsverfahren durch einen Antrag eingeleitet worden ist, mit dem die Be
troffenen die Anstellungsbehörde zur Wiedergutmachung dieser Schäden aufgefor
dert haben. 

31 Hierzu ist festzustellen, daß weder dem im Namen der Klägerinnen eingereichten 
Schreiben vom 18. September 1989 noch den von ihnen zwischen dem 31. Oktober 
1990 und dem 6. November 1990 eingelegten Beschwerden rechtzeitig andere 
Schritte gegenüber der Verwaltung vorausgegangen oder gefolgt sind, die den An
forderungen von Artikel 90 des Statuts entsprachen. 

32 Selbst wenn die genannten Beschwerden als Anträge im Sinne des Statuts auszule
gen wären, steht folglich fest, daß das vorprozessuale Verfahren nicht wie in den 
Artikeln 90 und 91 des Statuts vorgesehen in zwei Stufen abgelaufen ist. Daraus 
ergibt sich eindeutig, daß die Klage nicht unter den im Statut vorgesehenen Vor
aussetzungen erhoben wurde und daß sie somit offensichtlich unzulässig ist. 
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33 Folglich ist die Klage abzuweisen, ohne daß über den Antrag der Klägerinnen auf 
Verbindung der Rechtssachen T-17/90, T-28/91 und T-29/91 entschieden werden 
müßte. 

Kosten 

34 Gemäß Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende 
Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Artikel 88 der 
Verfahrensordnung tragen jedoch die Organe in Rechtsstreitigkeiten mit Bedien
steten der Gemeinschaften ihre Kosten selbst. 

Aus diesen Gründen hat 

DAS GERICHT (Dritte Kammer) 

beschlossen: 

1) Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. 

2) Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten. 

Luxemburg, den 6. Februar 1992. 

Der Kanzler 

H. Jung 
Der Präsident 

B. Vesterdorf 
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